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2. Juni 2019


Betrifft: Grundsteuer: Zeitgemäß! – Anregung


Sehr geehrter Rat der Stadt Münster!


Ich habe eine Anregung eingereicht, die in der öffentlichen Berichtsvorlage V/0090/2019 be-
kanntgegeben worden ist. In dieser Anregung habe ich darum gebeten, dass die Stadt Müns-
ter den Aufruf »Grundsteuer: Zeitgemäß!« unterstützt, indem Herr Lewe als Oberbürger-
meister den Aufruf unterschreibt. Ich hatte Ihnen dazu bereits am 20.01.2019 geschrieben.


Nun hat Herr Lewe als Oberbürgermeister entschieden, die Anregung nicht aufzugreifen.
Nach Angaben des Amtsleiters für Bürger- und Ratsservice ist dies der finale Stand der Din-
ge. Herr Lewe könne als eigenständiges Organ vom Stadtrat nicht dazu gezwungen werden,
den Aufruf zu unterzeichnen, unter anderem auch, weil Länder und Bund für die finale Aus-
gestaltung der Gesetze zuständig sind. Für mich mutet es befremdlich an, dass der Stadtrat
in der öffentlichen Berichtsvorlage dann explizit angegeben ist, Herr Lewe dann aber eigen-
mächtig die Anregung unter den Tisch fallen lassen kann, aus welchen Gründen auch immer.
Ich muss dies aber leider nun akzeptieren, weil meine Kommunalkompetenz nicht ausreicht,
um einen Fehler in dieser doch recht formalen Handhabe einer ernst gemeinten Anregung
zu entdecken.


I.Mein erstes Anliegen in diesem Schreiben ist folgendes: Ich möchte gerne meinem Unmut
Ausdruck verleihen. In aller Kürze hat Herr Lewe konsequent herumgeeiert und kein ein-
ziges stichhaltiges Argument gegen die Bodenwertsteuer genannt. Eine Blütenlese aus dem
bisherigen Schriftverkehr:


(1) In seiner Funktion als Präsident des Städtetages schrieb Herr Lewe mir am 29.01.2019:


»So führt eine reine Bodenwertsteuer insbesondere in großen Städten zu völlig
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unvertretbaren Belastungs- und Verteilungswirkungen zum Nachteil der Mieter
im Geschosswohnungsbau.«


Dies ist falsch. Die Bodenwertsteuer entlastet gerade im Geschosswohnungsbau die Mieter.


1. Je mehr Parteien im Mehrfamilienhaus wohnen, desto größer ist die Entlastung, denn
diese teilen sich dann die Grundsteuer.


2. Die Rechtfertigung für die Umlage der Grundsteuer über die Betriebskosten für Ver-
mieter fällt fort. Kurzfristig werden Mieter ggf. komplett entlastet.


Eine hochwertige Innenstadtlage mag den Effekt von Punkt 1. verringern oder gar nivellie-
ren, aber dort wohnen nicht die meisten Mieter. Je mehr man an den Rand geht, desto größer
ist die Entlastung. Herr Lewe behauptet dabei, der Städtetag habe im engen fachlichen Aus-
tausch mit Vertretern von Grundsteuer: Zeitgemäß gestanden, und nennt hierbei Prof. Dr.
Löhr vom Umwelt-Campus Birkenfeld und Dr. Ulrich Kriese vom NABU. Ich stehe auch im
engen fachlichen Austausch mit denen, und diese haben in einem Reader, den ich publiziert
habe, und in weiteren Beiträgen die oben genannten Sachverhalte mehrfach schlüssig dar-
gelegt. Der fachliche Austausch ist offenbar folgenlos gewesen, zum Nachteil der Bürger.
Gegenargumente nennt Herr Lewe keine. Auch die Tatsache, dass der Deutsche Mieterbund
den Aufruf unterstützt, sollte zu denken geben.


Belastungsverschiebungen gibt es bei der Bodenwertsteuer jedoch: Es müssen Bodenspe-
kulanten mehr zahlen, und es müssen Besitzer von Grundstücken zahlen, die die Flächen
ineffizient nutzen. Die Grundsteuer betrifft weniger das mehrstöckige Haus im Kreuzviertel,
sondern die Villa an der Promenade.


(2) Herr Lewe erachtet die Gesetzgebungskompetenz des Bundes offensichtlich als hinder-
lich dafür, sich näher mit der Grundsteuerreform zu beschäftigen. Er schrieb mir in seiner
Funktion als Oberbürgermeister am 03.04.2019:


»Ganz aktuell hat die Bundesregierung erklärt, einen entsprechenden Gesetzes-
entwurf dem Bundeskabinett zur Beratung vorlegen und etwaigen weiteren Er-
örterungsbedarf mit den Ländern im Gesetzgebungsverfahren klären zu wollen.
Ungeachtet aller weiteren Fragen sehe ich daher schon mit Blick auf diesen Ver-
fahrensstand und die bestehenden Zuständigkeiten keinen Raum, Ihrer Anre-
gung zu folgen.«


De facto heißt das: Herr Lewe unternimmt keineweiterenAnstrengungen imHinblick auf die
Grundsteuerreform. Er fühlt sich nicht zuständig und hält sich raus. Im Hinblick auf sämt-
liche Landes- und Bundessteuern wäre dieses Vorgehen aus meiner Sicht nachvollziehbar
und gerechtfertigt. Eine kommunale Einwirkung auf die Tabaksteuer etwa wäre deplatziert.
Die Kommunen sind jedoch allein von den möglichen Auswirkungen der Grundsteuerre-
form betroffen. Hier als Kommune nicht zu sagen, was sinnvoll für die Kommunen wäre,
halte ich für eine politische Bankrotterklärung, zumal andere Bürgermeister die formalen
Einschränkung nicht zum Anlass genommen haben, zu schweigen. Der Oberbürgermeister
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Düsseldorfs, Thomas Geisel, hat sich zuletzt in einem Fernsehbeitrag beim ZDF für die Bo-
denwertsteuer ausgesprochen. Dass Herr Lewe zugleich ein kommunaler Spitzenvertreter
ist, macht es nicht besser.


(3) Er schrieb mir sodann in seiner Funktion als Städtetagspräsident am 29.01.2019:


»Gegen den Vorschlag der Initiative sprechen aber auch ganz praktische Grün-
de: Das Modell einer reinen Bodenwertsteuer hat keine Unterstützung von Bund
und Ländern im laufenden Prozess. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Um-
setzung des Bodenwertsteuer-Modells nurmit einer verfassungsänderndenMehr-
heit möglich wäre.«


Herr Lewe sagt also de facto, dass er sich opportunistisch der Lösung anschließen wird, die
sich durchsetzt, ohne seinen Einfluss als kommunaler Vertreter zu nutzen. Er könnte als
Oberbürgermeister einer prosperierenden Stadt und als Vertreter eines kommunalen Spit-
zenverbandes aber gerade darauf hinwirken, dass die Bodenwertsteuer mehr Unterstützung
erhält. Er ist frei dies zu tun, und hat aus meiner Sicht die Pflicht dazu. Er tut es aber nicht.


(4) In seiner Funktion als Präsident des Deutschen Städtetages hat sich Herr Lewe dann
doch für eines derModelle ausgesprochen, nämlich einesmit Gebäudekomponente, und zwar
das Modell von Bundesfinanzminister Scholz. Er schrieb darüber im selben Schreiben am
29.01.2019:


»Auch dieses Modell berücksichtigt wie die Bodenwertsteuer die Wertkompo-
nente Bodenwert in hohem Grade. So wird nicht nur bei einer reinen Boden-
wertsteuer, sondern auch im Modell des BMF ein unbebautes Grundstück regel-
mäßig gleich hoch besteuert wie ein voll bebautes Grundstück. Für die Verfol-
gung bodenpolitischer Ziele ist das Modell des BMF damit ebenso geeignet wie
die Bodenwertsteuer.«


Der Absatz wimmelt vorWidersprüchen und falschenDarstellungen. Ein unbebautes Grund-
stück wird eben nicht »regelmäßig gleich hoch besteuert wie ein voll bebautes Grundstück«.
Sonst würde ein Grundstück mit zehnstöckigem Hochhaus im Hinblick auf die Grundsteuer
gleich viel kosten wie ein Grundstück direkt daneben, das unbebaut ist. Die Aussage von
Herrn Lewe ist schlicht und ergreifend falsch. Seine Schlussfolgerung im Hinblick auf »bo-
denpolitische Ziele« ist ebenfalls daneben. Sie werden sogar verfehlt, denn eine Investition
in die ökologisch sinnvolle Sanierung von Altbauten zur Vermeidung von Neubauten und
weiterem Flächenfraß wird durch jegliche Gebäudekomponente bestraft.


Allein die Bodenwertsteuer bietet eine verfassungsgemäße Bewertungsgrundlage für die
Grundsteuer, ohne den im übrigen monströsen bürokratischen Aufwand zu benötigen, den
jegliche Form der Gebäudekomponente mit sich brächte.


(5) Herr Lewe weist dann auf die Notwendigkeit hin, sich rasch zu einigen:
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»Falls die Verabschiedung eines Reformgesetzes durch Bundestag und Bundesrat
nicht bis Ende 2019 gelingt, so darf die Grundsteuer ab dem Jahr 2020 nicht mehr
auf Basis des bisher geltenden Rechts erhoben werden. Ein Steuerausfall für die
Städte und Gemeinden von bundesweit rd. 14 Mrd. Euro jährlich ist dann die
Konsequenz. Das würde die Haushalte der meisten Städte und Gemeinden ins
Chaos stürzen.«


In der Tat! Aber was sind die Alternativen? Das Flächenmodell steht im klaren Verdacht der
Verfassungswidrigkeit, und die Gebäudewertkomponente hat einen so monströsen bürokra-
tischen Aufwand, der in einem Vollzugsdefizit aufseiten der Behörden zu enden droht. Mit
anderen Worten: Es gibt zwei Gerichte zur Auswahl, die den Kommunen nicht schmecken
werden. Die Bodenwertsteuer ist für die Kommunen wesentlich bekömmlicher.


II.Mein zweites Anliegen: Ich möchte gerne auch noch einen Punkt zum Schreiben des Käm-
merers vom 11.04. ergänzen. Dort schreibt er:


»Interessant dürfte in dem Zusammenhang für die Stadt Münster übrigens die
Frage nach der Einführung einer Grundsteuer C für unbebaute Grundstücke
sein, um die Bebauung von diesen Grundstücken – und damit die Schaffung von
Wohnraum zu fördern.«


Die Bodenwertsteuer hätte einen ähnlichen Effekt wie eine Baulandsteuer, ohne die büro-
kratischen Nachteile (Kompliziertheit, Streitbefangenheit) aufzuweisen.


III. Mein drittes Anliegen ist folgendes: Ungeachtet einer möglichen Meinungsänderung
von Herrn Lewe, die ich sehr begrüßen würde, bitte ich Sie, die Unterstützung des Aufrufs
»Grundsteuer: Zeitgemäß« als Stadtrat zur Abstimmung zu stellen und bei einer Mehrheit
den Aufruf als Stadtrat zu unterschreiben. Die Unterschrift des Aufrufs hat keine vertrag-
lichen Folgen. Es gibt keine Formerfordernis, die Initiatoren werden die Abstimmung des
Stadtrates gleichgestellt neben die Unterschriften der anderen Bürgermeister auf die Home-
page des Aufrufs setzen. Sie stellt ein Bekenntnis und eine Position dar, die sich bereits meh-
rere Bürgermeister (wie auch Bezirksbürgermeister!) zu eigen gemacht haben. Falls es zu
keiner Mehrheit im Stadtrat kommt, bitte ich Sie, den Aufruf als Einzelperson zu unterzeich-
nen und Ihre Unterstützung kenntlich zu machen.


Mit freundlichen Grüßen
Thomas Kubo
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Infoblatt Bodenwertsteuer 
– Stand: 14.01.2019 – 
 
Die der Grundsteuer B (auf Bauland und bebautes Land) zugrundeliegenden Einheitswerte sind veraltet 
und geben ein verzerrtes Bild wieder. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 10. April 2018 die 
Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Bis Ende 2019 hat der Gesetzgeber nun Zeit, die 
Bemessungsgrundlage der Grundsteuer verfassungskonform zu reformieren.  Gelingt dies nicht, droht ein 
Einnahmeausfall für die Kommunen. Eine schnelle und unkomplizierte Reform der Grundsteuer ist daher 
dringend notwendig. 


Alle bislang von den Finanzministern geprüften Modelle einschließlich des von Bundesfinanzminister Olaf 
Scholz am 28. November 2018 vorgestellten „wertabhängigen Modells“ (WAM) halten an einer 
Besteuerung sowohl von Grund und Boden als auch der aufstehenden Gebäude fest („verbundene 
Bemessungsgrundlage“). Auch das wertunabhängige Flächenmodell ist eine Gebäudesteuer, da hier 
neben den Grundstücks- auch die Gebäudeflächen berücksichtigt werden. Der Aufruf „Grundsteuer: 
Zeitgemäß!“ fordert hingegen eine reine Boden(wert)steuer, also auf der Basis einer unverbundenen 
Bemessungsgrundlage. 
 
Für eine reine Bodensteuer sprechen: 


... ihr reiner Fiskalcharakter 


Weil bei einer Bodenwertsteuer die Bodenwerte in sämtlichen Lagen relativ zueinander gleich belastet 
werden, kommt es zu keinen allokativen Verzerrungen. Eine reine Bodenwertsteuer ist eine reine 
Fiskalsteuer. Sie nimmt Verzerrungen der gegenwärtigen Besteuerung zurück bzw. hält diese nicht 
aufrecht. Wegen ihrer zugleich stimulierenden Wirkungen (siehe unten) bezeichnet man sie auch als 
„super-neutrale“ Steuer. 


... der deutlich geringere administrative Aufwand 


Bei der reinen Bodensteuer entfällt die aufwändige und wegen Pauschalisierung unzulängliche 
Gebäudebewertung. Benötigt werden einzig die Grundstücksgröße und die Bodenrichtwerte, die 
praktisch flächendeckend vorliegen.  


... ihre Investitionsfreundlichkeit 


Grundstückseigentümer werden bei der Bebauung ihres Grundstücks und bei Sanierung oder Ausbau 
ihrer Gebäude nicht durch eine höhere Grundsteuer belastet. Auf baureife, aber unbebaute oder 
untergenutzte Grundstücke würde ein sanfter Investitionsdruck ausgeübt werden.  


... das steigende Wohnraumangebot und die mittelbar sinkenden Bodenpreise und Mieten 


Da die reine Bodensteuer baustimulierend wirkt, würde das innerörtliche Wohnraumangebot erhöht. Das 
wirkt sich mittelfristig dämpfend auf die Bodenpreise aus und macht sich auch durch sinkende bzw. 
weniger stark steigende Mieten deutlich. Eine reine Bodensteuer wäre praktisch unüberwälzbar, d.h. die 
Traglast würde sich auf den Vermieter verlagern. Zwar wäre auch eine als Bodensteuer gestaltete 
Grundsteuer weiterhin umlagefähig (die Zahllast läge – wenn und solange die Umlage im Rahmen der 
Nebenkostenabrechnung rechtlich  zulässig bleibt – weiter beim Mieter). Aber aufgrund des steigenden 
Wohnraumangebotes würden die Kaltmieten unter Druck geraten, d.h. je nach Marktlage sinken oder 
weniger stark ansteigen als dies bei einer Gebäudesteuer der Fall ist.  


 
 
Infoblatt Bodenwertsteuer 
– Stand: 03.01.2019 – 
 
Die der Grundsteuer B (auf Bauland und bebautes Land) zugrundeliegenden Einheitswerte sind veraltet 
und geben ein verzerrtes Bild wieder. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 10. April 2018 die 
Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Bis Ende 2019 hat der Gesetzgeber nun Zeit, die 
Bemessungsgrundlage der Grundsteuer verfassungskonform zu reformieren.  Gelingt dies nicht, droht ein 
Einnahmeausfall für die Kommunen. Eine schnelle und unkomplizierte Reform der Grundsteuer ist daher 
dringend notwendig. 


Alle bislang von den Finanzministern geprüften Modelle einschließlich des von Bundesfinanzminister Olaf 
Scholz am 28. November 2018 vorgestellten „wertabhängigen Modells“ (WAM) halten an einer 
Besteuerung sowohl von Grund und Boden als auch der aufstehenden Gebäude fest („verbundene 
Bemessungsgrundlage“). Auch das wertunabhängige Flächenmodell ist eine Gebäudesteuer, da hier 
neben den Grundstücks- auch die Gebäudeflächen berücksichtigt werden. Der Aufruf „Grundsteuer: 
Zeitgemäß!“ fordert hingegen eine reine Boden(wert)steuer, also auf der Basis einer unverbundenen 
Bemessungsgrundlage. 
 
Für eine reine Bodensteuer sprechen: 


... ihr reiner Fiskalcharakter 


Weil bei einer Bodenwertsteuer die Bodenwerte in sämtlichen Lagen relativ zueinander gleich belastet 
werden, kommt es zu keinen allokativen Verzerrungen. Eine reine Bodenwertsteuer ist eine reine 
Fiskalsteuer. Sie nimmt Verzerrungen der gegenwärtigen Besteuerung zurück bzw. hält diese nicht 
aufrecht. Wegen ihrer zugleich stimulierenden Wirkungen (siehe unten) bezeichnet man sie auch als 
„super-neutrale“ Steuer. 


... der deutlich geringere administrative Aufwand 


Bei der reinen Bodensteuer entfällt die aufwändige und wegen Pauschalisierung unzulängliche 
Gebäudebewertung. Benötigt werden einzig die Grundstücksgröße und die Bodenrichtwerte, die 
praktisch flächendeckend vorliegen.  


... ihre Investitionsfreundlichkeit 


Grundstückseigentümer werden bei der Bebauung ihres Grundstücks und bei Sanierung oder Ausbau 
ihrer Gebäude nicht durch eine höhere Grundsteuer belastet. Auf baureife, aber unbebaute oder 
untergenutzte Grundstücke würde ein sanfter Investitionsdruck ausgeübt werden.  


... das steigende Wohnraumangebot und die mittelbar sinkenden Bodenpreise und Mieten 


Da die reine Bodensteuer baustimulierend wirkt, würde das innerörtliche Wohnraumangebot erhöht. Das 
wirkt sich mittelfristig dämpfend auf die Bodenpreise aus und macht sich auch durch sinkende bzw. 
weniger stark steigende Mieten deutlich. Eine reine Bodensteuer wäre praktisch unüberwälzbar, d.h. die 
Traglast würde sich auf den Vermieter verlagern. Zwar wäre auch eine als Bodensteuer gestaltete 
Grundsteuer weiterhin umlagefähig (die Zahllast läge – wenn und solange die Umlage im Rahmen der 
Nebenkostenabrechnung rechtlich  zulässig bleibt – weiter beim Mieter). Aber aufgrund des steigenden 
Wohnraumangebotes würden die Kaltmieten unter Druck geraten, d.h. je nach Marktlage sinken oder 
weniger stark ansteigen als dies bei einer Gebäudesteuer der Fall ist.  







... der Anreiz, das vorgegebene Baurecht auszunutzen 


Eine reine Bodensteuer unterstützt die Verwirklichung der kommunalen Planung statt sie zu 
konterkarieren. Denn maßgeblich für die Höhe der Bodensteuer wäre nicht mehr die tatsächliche 
Bebauung, sondern wären die Bodenrichtwerte, in denen sich u.a. die baurechtlich zulässige 
Bebaubarkeit abbildet. 


... die Unterstützung der nachhaltigen Innenentwicklung und des sparsamen Flächenverbrauchs 


Eine reine Bodensteuer unterstützt die effiziente Bebauung und Nutzung der vorgesehenen Flächen in 
den Innenstädten. In Deutschland gibt es über 150.000 Hektar ungenutzte städtische Brachflächen, die 
bebaut werden könnten. Die Verödung der Ortskerne sowie der Flächenfraß an den Ortsrändern auf der 
grünen Wiese könnten so gebremst werden. 


... die angemessene Beteiligung aller Eigentümer an den Kosten für die Inwertsetzung ihrer 
Grundstücke  


Die Inwertsetzung privater Grundstücke ist im Wesentlichen auf kommunale (öffentliche) Leistungen und 
Investitionen zurückzuführen. Die damit verbundenen Kosten entstehen aber unabhängig von einer 
realisierten Bebauung des Grundstücks. 


Gegen eine Gebäudesteuer sprechen: 


... der hohe administrative Aufwand 


Der Verwaltungsaufwand zur Ermittlung und Erhebung der Grundsteuer wäre bei der verbundenen 
Bemessungsgrundlage außerverhältnismäßig hoch. Jede Form der Gebäudebesteuerung, ob flächen- 
oder wertbasiert, erhöht den Aufwand und übrigens auch die Streitanfälligkeit gegenüber einer rein 
bodenbasierten Besteuerung um ein Vielfaches. 


... ihre Investitionsfeindlichkeit 


Mit der Einbeziehung der Gebäude in die Bemessungsgrundlage sind massive Fehlanreize verbunden. 
Jede Bebauung und auch jede bessere, effizientere Grundstücksausnutzung wird mit einer höheren 
Grundsteuer bestraft. Zugleich bedeutet das: Bebaubare, aber nicht bebaute Grundstücke (Baulücken, 
Brachen) werden nur sehr gering besteuert. Grundstücksspekulation auf Kosten der Gemeinschaft bleibt 
somit attraktiv. Spekulation und Leerstand auf innerstädtischen Flächen führen zur Ausweisung von 
unnötig vielen bzw. großen Neubaugebieten am Siedlungsrand. Gleichzeitig treibt das knapp gehaltene 
Angebot an Wohnraum die Bodenpreise und Mieten künstlich weiter in die Höhe. 


Gegen das vom Bundesfinanzminister angestrebte „wertabhängige 
Modell“ spricht zudem: 


Die für dieses Modell vorgesehen Gebäudebewertung würde unter anderem zu einer 
Ungleichbehandlung von vermieteten und selbst genutzten Immobilien führen und Neubauten 
gegenüber Altbauten systematisch benachteiligen. Das würde nicht nur zahlreiche Rechtsstreitigkeiten 
provozieren, sondern auch Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit wecken.   


 
Die Initiative „Grundsteuer: Zeitgemäß!“ ist ein 2012 gegründeter bundesweiter, überparteilicher Aufruf zur Reform der 
Grundsteuer in eine Bodenwertsteuer. Zu den Unterstützern zählen bislang über 50 Bürgermeister, zahlreiche Verbände 
und Organisationen, darunter der NABU, der BUND, die IG BAU, das Institut der deutschen Wirtschaft, der Bund 
Deutscher Architekten und der Deutsche Mieterbund sowie über 1.000 Privatpersonen. 


Weitere Informationen: www.grundsteuerreform.net 


Ansprechpartner: Dr. Ulrich Kriese, 0176 / 875 99 511, ulrich.kriese@nabu.de 
   Prof. Dr. Dirk Löhr, 0172 / 623 99 42, d.loehr@umwelt-campus.de 
   Henry Wilke, 030 / 284 984 1628, henry.wilke@grundsteuerreform.net


... der Anreiz, das vorgegebene Baurecht auszunutzen 


Eine reine Bodensteuer unterstützt die Verwirklichung der kommunalen Planung statt sie zu 
konterkarieren. Denn maßgeblich für die Höhe der Bodensteuer wäre nicht mehr die tatsächliche 
Bebauung, sondern wären die Bodenrichtwerte, in denen sich u.a. die baurechtlich zulässige 
Bebaubarkeit abbildet. 


... die Unterstützung der nachhaltigen Innenentwicklung und des sparsamen Flächenverbrauchs 


Eine reine Bodensteuer unterstützt die effiziente Bebauung und Nutzung der vorgesehenen Flächen in 
den Innenstädten. In Deutschland gibt es über 150.000 Hektar ungenutzte städtische Brachflächen, die 
bebaut werden könnten. Die Verödung der Ortskerne sowie der Flächenfraß an den Ortsrändern auf der 
grünen Wiese könnten so gebremst werden. 


... die angemessene Beteiligung aller Eigentümer an den Kosten für die Inwertsetzung ihrer 
Grundstücke  


Die Inwertsetzung privater Grundstücke ist im Wesentlichen auf kommunale (öffentliche) Leistungen und 
Investitionen zurückzuführen. Die damit verbundenen Kosten entstehen aber unabhängig von einer 
realisierten Bebauung des Grundstücks. 


Gegen eine Gebäudesteuer sprechen: 


... der hohe administrative Aufwand 


Der Verwaltungsaufwand zur Ermittlung und Erhebung der Grundsteuer wäre bei der verbundenen 
Bemessungsgrundlage außerverhältnismäßig hoch. Jede Form der Gebäudebesteuerung, ob flächen- 
oder wertbasiert, erhöht den Aufwand und übrigens auch die Streitanfälligkeit gegenüber einer rein 
bodenbasierten Besteuerung um ein Vielfaches. 


... ihre Investitionsfeindlichkeit 


Mit der Einbeziehung der Gebäude in die Bemessungsgrundlage sind massive Fehlanreize verbunden. 
Jede Bebauung und auch jede bessere, effizientere Grundstücksausnutzung wird mit einer höheren 
Grundsteuer bestraft. Zugleich bedeutet das: Bebaubare, aber nicht bebaute Grundstücke (Baulücken, 
Brachen) werden nur sehr gering besteuert. Grundstücksspekulation auf Kosten der Gemeinschaft bleibt 
somit attraktiv. Spekulation und Leerstand auf innerstädtischen Flächen führen zur Ausweisung von 
unnötig vielen bzw. großen Neubaugebieten am Siedlungsrand. Gleichzeitig treibt das knapp gehaltene 
Angebot an Wohnraum die Bodenpreise und Mieten künstlich weiter in die Höhe. 


Gegen das vom Bundesfinanzminister angestrebte „wertabhängige 
Modell“ spricht zudem: 


Die für dieses Modell vorgesehen Gebäudebewertung würde unter anderem zu einer 
Ungleichbehandlung von vermieteten und selbst genutzten Immobilien führen und Neubauten 
gegenüber Altbauten systematisch benachteiligen. Das würde nicht nur zahlreiche Rechtsstreitigkeiten 
provozieren, sondern auch Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit wecken.   
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Infoblatt Bodenwertsteuer 
– Stand: 14.01.2019 – 
 
Die der Grundsteuer B (auf Bauland und bebautes Land) zugrundeliegenden Einheitswerte sind veraltet 
und geben ein verzerrtes Bild wieder. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 10. April 2018 die 
Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Bis Ende 2019 hat der Gesetzgeber nun Zeit, die 
Bemessungsgrundlage der Grundsteuer verfassungskonform zu reformieren.  Gelingt dies nicht, droht ein 
Einnahmeausfall für die Kommunen. Eine schnelle und unkomplizierte Reform der Grundsteuer ist daher 
dringend notwendig. 

Alle bislang von den Finanzministern geprüften Modelle einschließlich des von Bundesfinanzminister Olaf 
Scholz am 28. November 2018 vorgestellten „wertabhängigen Modells“ (WAM) halten an einer 
Besteuerung sowohl von Grund und Boden als auch der aufstehenden Gebäude fest („verbundene 
Bemessungsgrundlage“). Auch das wertunabhängige Flächenmodell ist eine Gebäudesteuer, da hier 
neben den Grundstücks- auch die Gebäudeflächen berücksichtigt werden. Der Aufruf „Grundsteuer: 
Zeitgemäß!“ fordert hingegen eine reine Boden(wert)steuer, also auf der Basis einer unverbundenen 
Bemessungsgrundlage. 
 
Für eine reine Bodensteuer sprechen: 

... ihr reiner Fiskalcharakter 

Weil bei einer Bodenwertsteuer die Bodenwerte in sämtlichen Lagen relativ zueinander gleich belastet 
werden, kommt es zu keinen allokativen Verzerrungen. Eine reine Bodenwertsteuer ist eine reine 
Fiskalsteuer. Sie nimmt Verzerrungen der gegenwärtigen Besteuerung zurück bzw. hält diese nicht 
aufrecht. Wegen ihrer zugleich stimulierenden Wirkungen (siehe unten) bezeichnet man sie auch als 
„super-neutrale“ Steuer. 

... der deutlich geringere administrative Aufwand 

Bei der reinen Bodensteuer entfällt die aufwändige und wegen Pauschalisierung unzulängliche 
Gebäudebewertung. Benötigt werden einzig die Grundstücksgröße und die Bodenrichtwerte, die 
praktisch flächendeckend vorliegen.  

... ihre Investitionsfreundlichkeit 

Grundstückseigentümer werden bei der Bebauung ihres Grundstücks und bei Sanierung oder Ausbau 
ihrer Gebäude nicht durch eine höhere Grundsteuer belastet. Auf baureife, aber unbebaute oder 
untergenutzte Grundstücke würde ein sanfter Investitionsdruck ausgeübt werden.  

... das steigende Wohnraumangebot und die mittelbar sinkenden Bodenpreise und Mieten 

Da die reine Bodensteuer baustimulierend wirkt, würde das innerörtliche Wohnraumangebot erhöht. Das 
wirkt sich mittelfristig dämpfend auf die Bodenpreise aus und macht sich auch durch sinkende bzw. 
weniger stark steigende Mieten deutlich. Eine reine Bodensteuer wäre praktisch unüberwälzbar, d.h. die 
Traglast würde sich auf den Vermieter verlagern. Zwar wäre auch eine als Bodensteuer gestaltete 
Grundsteuer weiterhin umlagefähig (die Zahllast läge – wenn und solange die Umlage im Rahmen der 
Nebenkostenabrechnung rechtlich  zulässig bleibt – weiter beim Mieter). Aber aufgrund des steigenden 
Wohnraumangebotes würden die Kaltmieten unter Druck geraten, d.h. je nach Marktlage sinken oder 
weniger stark ansteigen als dies bei einer Gebäudesteuer der Fall ist.  
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Grundstückseigentümer werden bei der Bebauung ihres Grundstücks und bei Sanierung oder Ausbau 
ihrer Gebäude nicht durch eine höhere Grundsteuer belastet. Auf baureife, aber unbebaute oder 
untergenutzte Grundstücke würde ein sanfter Investitionsdruck ausgeübt werden.  

... das steigende Wohnraumangebot und die mittelbar sinkenden Bodenpreise und Mieten 

Da die reine Bodensteuer baustimulierend wirkt, würde das innerörtliche Wohnraumangebot erhöht. Das 
wirkt sich mittelfristig dämpfend auf die Bodenpreise aus und macht sich auch durch sinkende bzw. 
weniger stark steigende Mieten deutlich. Eine reine Bodensteuer wäre praktisch unüberwälzbar, d.h. die 
Traglast würde sich auf den Vermieter verlagern. Zwar wäre auch eine als Bodensteuer gestaltete 
Grundsteuer weiterhin umlagefähig (die Zahllast läge – wenn und solange die Umlage im Rahmen der 
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Wohnraumangebotes würden die Kaltmieten unter Druck geraten, d.h. je nach Marktlage sinken oder 
weniger stark ansteigen als dies bei einer Gebäudesteuer der Fall ist.  



... der Anreiz, das vorgegebene Baurecht auszunutzen 

Eine reine Bodensteuer unterstützt die Verwirklichung der kommunalen Planung statt sie zu 
konterkarieren. Denn maßgeblich für die Höhe der Bodensteuer wäre nicht mehr die tatsächliche 
Bebauung, sondern wären die Bodenrichtwerte, in denen sich u.a. die baurechtlich zulässige 
Bebaubarkeit abbildet. 

... die Unterstützung der nachhaltigen Innenentwicklung und des sparsamen Flächenverbrauchs 

Eine reine Bodensteuer unterstützt die effiziente Bebauung und Nutzung der vorgesehenen Flächen in 
den Innenstädten. In Deutschland gibt es über 150.000 Hektar ungenutzte städtische Brachflächen, die 
bebaut werden könnten. Die Verödung der Ortskerne sowie der Flächenfraß an den Ortsrändern auf der 
grünen Wiese könnten so gebremst werden. 

... die angemessene Beteiligung aller Eigentümer an den Kosten für die Inwertsetzung ihrer 
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